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  In eigener Sache

Als Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga bei ihrer 
Neujahrsansprache für das Jahr 2020 allen Schweizerinnen 
und Schweizern nebst vielen anderen Wünschen eine gute 
Gesundheit und Erfolg im Job wünschte, ahnte noch 
 niemand, dass unser Alltag komplett auf den Kopf gestellt 
würde. Ein winzig kleiner Virus hat die ganze Welt lahm-
gelegt und es verunmöglicht, langfristig etwas zu planen. 
Es gilt, zu Hause zu bleiben, zu verzichten, Abstand zu 
 halten, Hygienevorschriften zu befolgen und bald auch zu 
impfen. Wir alle sind angehalten, Verantwortung zu über-
nehmen, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen. 
Unser gesundheitliches Wohlergehen und die Eindämmung 
der Virusverbreitung haben oberste Priorität.

  Improvisieren gefragt

Erstmals in der 115-jährigen Geschichte der KKLH konnte 
deshalb auch die Generalversammlung nicht physisch 
durchgeführt werden. Dies war für den Vorstand wie auch 
für die Versicherten eine völlig neue Situation. Umso 
erfreulicher war, dass die Abhaltung dennoch problemlos 
über die Bühne ging und gegen 1000 Mitglieder auf  
dem schriftlichen Weg an der Generalversammlung teil-
genommen haben. Dies werten wir als grosses Vertrauen  
in unsere Arbeit und danken Ihnen herzlichst für Ihr 
 Engagement.

  Stabilität garantieren

Gesunde Wurzeln und individuelle Werte, die wir während 
unserer Geschichte entwickelt haben, bilden das Funda-
ment der KKLH. Durch die persönliche Betreuung unserer 
Kunden und der starken regionalen Verankerung wider-
spiegelt sich dies auch in unserem Handeln.

Ein weiterer Grundpfeiler für eine gut funktionierende 
Krankenkasse ist eine stabile finanzielle Basis. Dies  
bedeutet Sicherheit für das Unternehmen und eine gewisse 
Konstanz für die Versicherten. Gerade die vergangenen 
Monate haben gezeigt, wie wichtig Reserven für Kranken-
kassen sind. Dank unserem haushälterischen Umgang  
mit Ressourcen in der Vergangenheit können wir nun 
 unseren Versicherten etwas zurückgeben: stabile Prämien. 
Unabhängig davon, wie sich die Pandemiekosten 
 entwickeln, konnte die KKLH auf das Jahr 2021 auf eine 
Prämienerhöhung verzichten.

Wir dürfen uns freuen: Den beschwerlichen Corona- 
Stresstest haben wir bestanden. Das zeigt, dass wir  
unsere Prioritäten richtig gesetzt haben und die KKLH für 
Kontinuität und Stabilität steht.

  Politik im Dilemma

Die stetig steigenden Kosten im Gesundheitswesen sind 
seit Jahren ein politischer Zankapfel. Corona bedingt 
 kommen nun weitere, nicht vorhersehbare Kosten auf die 
Krankenkassen zu. Positiv für die Versicherten ist:  
Die Behandlungskosten im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus werden von den Krankenkassen über- 
nommen. Das Bundesamt für Gesundheit hat dabei in  
einer Verordnung präzisiert, welche Leistungen bezahlt 
werden. Noch sind die Kosten nicht abzuschätzen. Klar ist 
aber, dass das Geld dafür im Moment vorhanden ist.

  Gesundheit ist das höchste Gut

Nichts ist wichtiger als unsere Gesundheit. Uns allen ist 
bewusst geworden, wie klein und verletzlich wir Menschen 
sind. Ein winzig kleines Virus legt innert Kürze die ganze 
Welt lahm. Um die Gesundheit der Menschen zu wahren, 
sind Regierungen bereit, die Wirtschaft fast vollständig 
herunterzufahren. Exponentiell steigende Infektionszahlen, 
Spitäler an der Grenze ihrer Kapazität und Knappheit an 
Beatmungsgeräten, Desinfektionsprodukten und Schutz-
masken haben die Gesellschaft aufgeschreckt. Uns wurde 
unmissverständlich vor Augen geführt, wie wichtig eine 
sachliche Information über die Zusammenhänge zwischen 
Pandemie, angeordneten Massnahmen und möglichen 
 Risiken sind. Der Stellenwert der telemedizinischen 
 Beratung ist in der Pandemie aus Angst vor einem physi-
schen Arztkontakt gestiegen und könnte auch in Zukunft 
manch überflüssigen Arztbesuch ersetzen. Diese Erkenntnis 
hat die KKLH dazu bewogen, auf den 1. Januar 2021  
ein neues Angebot anzubieten, eine Erstberatung per 
Telefon (Telmed). Neben tieferen Kosten zulasten der 
Krankenkasse erhalten die Versicherten so die Möglichkeit 
einer 24-h-Beratung: jederzeit, auch an Wochenenden, 
ohne zuerst eine Notfallstation aufsuchen zu müssen.

  Gesundheitsreformen sind nach  
wie vor schwierig

Die Ausgaben im Gesundheitswesen haben sich seit der 
Einführung der obligatorischen Krankenversicherung 1996 
verdreifacht. Nicht zum ersten Mal ist die Politik bestrebt, 
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diese Entwicklung wenigstens zu bremsen. Experten 
 schätzen, dass bis zu 20 Prozent der Kosten ohne Qualitäts-
einbussen gestrichen werden könnten. Dazu hat Bundesrat 
Alain Berset vor einem Jahr mehrere Massnahmen zur 
Dämpfung der Gesundheitskosten vorgeschlagen. Um in 
dieser Sache vorwärts zu kommen, wurde im National- 
rat das vom Bundesrat unterbreitete Kostendämpfungs-
paket zweigeteilt. Aber wie sollen griffige Massnahmen 
umgesetzt werden, wenn sich nicht einmal bei offen-
sichtlichen Mängeln Mehrheiten finden?

  Standortverteilung von Spitälern

Ohne Frage sind Spitäler unerlässliche Leistungserbringer  
in der Schweizer Gesundheitslandschaft. Höchst umstritten 
sind jedoch deren Standorte und deren Leistungsangebot. 
Das zeigen die kontroversen Diskussionen, die seit Jahren 
um die Anzahl Spitäler in der Schweiz geführt werden, 
exemplarisch auf. Theoretisch wüsste man sehr wohl,  
wie die Schweizer Spitallandschaft sinnvollerweise auszu-
gestalten wäre, nämlich über Kantonsgrenzen hinweg,  
mit klar definierten medizinischen Zuständigkeiten – und 
vor allem ohne Scheu, Kompetenzzentren zu bilden.

  Braucht es mehr Wettbewerb oder 
mehr Staat?

Das Gesundheitswesen ist sehr komplex. Mehr Staat würde 
zusätzliche Planung und zusätzliche Bürokratie bedeuten. 
Aber noch mehr Bürokratie als heute steigert weder die 
Qualität noch die Effizienz. Wir brauchen deshalb mehr 
wettbewerbliche Anreize und nicht blosse Symptom-
bekämpfung. Gleichzeitig müssen wir uns der Gratwande-
rung zwischen Notwendigem und Wünschbarem bewusster 
werden, insbesondere wenn – gemäss Bundesrat – jede 
fünfte durchgeführte Behandlung unnötig ist.

  Gleiche Finanzierung von ambulanter 
und stationärer Behandlung

Die heutige Finanzierungsordnung ist historisch gewachsen. 
Die Kantone beteiligen sich mit 55 Prozent an den statio-
nären Kosten in den Spitälern. Bleibt ein Patient über 
Nacht, bezahlt der Kanton diesen Anteil, wenn nicht, 
bezahlt der Kanton nichts. Deshalb drängen die Kranken-
kassen auf eine einheitliche Finanzierung bei stationären 
und ambulanten Behandlungskosten, nämlich 25 Prozent, 
unabhängig davon, wo und wie sie stattfinden.

  Marktumfeld

Die aufsichtsrechtlichen Bestrebungen und Auflagen sind 
im Geschäftsjahr 2020 nicht weniger geworden. Einige 
Vorgaben gehen in die richtige Richtung, so zum Beispiel 
das Verbot der ausufernden Vergütung von freien Versiche-
rungsberatern. Andere Neuerungen, wie die Vorgaben zu 
den Geschäftsplänen, beeinflussen die operativen Prozesse 
im Tagesablauf nachhaltig und verursachen besonders  
bei den kleineren Krankenkassen enormen Mehraufwand 
durch viel Bürokratie. Dies zehrt an den personellen 
 Ressourcen und verteuert die Verwaltungskosten weiter. 
Umso erstaunlicher ist, dass die KKLH immer noch zu  
den effizientesten Krankenkassen überhaupt gehört.  
Im November durften wir einmal mehr den Effizienz-Preis 
von Comparis entgegen nehmen und zwar als Best-
platzierte. Dies macht uns doch ein wenig stolz und zeigt 
uns, dass auf unserer Verwaltung gut gearbeitet wird.

Gegenüber vor ein paar Jahren hat sich die ganze Ver-
sichertenlandschaft massiv verändert. Gab es vor nicht 
allzu langer Zeit noch ein Standardprodukt mit fünf 
 wählbaren Franchisen, muss die Aufsichtsbehörde heute 
innerhalb von zwei Monaten 250’000 Prämientarife 
 prüfen. Nicht nur für die Aufsichtsbehörde eine grosse Her-
ausforderung, auch für die Versicherten ein schwieriges 
Unterfangen, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden 
und das passende Angebot auszulesen. Nicht selten kommt 
es dann bei Inanspruchnahme von Leistungen zum bösen 
Erwachen, wenn man dann merkt, dass dies im Grunde 
nicht dem entspricht was man sich eigentlich vorgestellt 
hatte.

  Gute Noten von den Versicherten

Mitte Jahr führte die KKLH eine Kundenumfrage durch.  
Die Ergebnisse fielen durchwegs positiv aus. Unsere Kasse 
wird dabei als freundlich, unkompliziert und wertschätzend 
wahrgenommen. Insgesamt haben fast 900 Versicherte 
mitgemacht: 841 zeigten sich «zufrieden» bis «sehr  
zufrieden», 96 Prozent würden die Kasse jederzeit weiter-
empfehlen.

Vorstand und Geschäftsleitung zeigten sich äusserst erfreut 
über die grosse Anzahl Teilnehmender und über das  
damit ausgesprochene Vertrauen in unsere Dienstleistungen. 
Vielen Dank!

Vorstand und Geschäftsleitung
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Nie hätte man es für möglich gehalten, dass ein Virus  
das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben derart zu 
beeinflussen vermag. Gerade in den letzten Monaten  
ist uns bewusst geworden, wie wertvoll doch eine intakte 
Gesundheit und ein exzellentes, wenn auch nicht ganz 
 billiges Gesundheitssystem sind.

  Reservesituation

Die positive Reservesituation der KKLH hat uns schon früh 
erlaubt, eine Prämienerhöhung aufgrund der Corona-Krise 
zu vermeiden. Allerdings könnte es durchaus sein, dass  
die Kosten im kommenden Jahr wieder spürbar ansteigen. 
Aktuell rechnen wir mit einem Kostenanstieg von ein  
paar Prozenten. Kurzfristig können wir es uns noch leisten, 
die Einnahmen unter den Kosten zu halten. Längerfristig 
hingegen müssen die Prämien die medizinischen Leistungen 
jedoch wieder decken können.

  Erfolgreiches Geschäftsjahr

Grundlage für das Bestehen einer Krankenkasse ist nicht 
ihre Grösse, sondern stabile finanzielle Reserven. Diese 
 liegen auch im Interesse der Versicherten, werden sie  
doch so vor ausserordentlich starken Prämienerhöhungen 
 verschont. Das Jahr 2020 war für die KKLH aus oben 
bereits erwähnten Gründen ein bewegtes Jahr. Trotzdem 
konnten wir finanziell am guten Ergebnis aus dem Vorjahr 
anknüpfen. Auch in Zukunft werden wir uns mit grossem 
Engagement für die gemeinsamen Ziele einsetzen, nämlich 
für Solidarität, Selbstverantwortung und Sicherheit.

Die Umfrage hatte eindeutig gezeigt, dass insbesondere 
unsere individuelle Kundenbetreuung sehr geschätzt wird. 
Diese sowie die schlanke und effiziente Struktur ergeben 
sich nicht zuletzt aus dem geographisch begrenzten 
 Marktgebiet und der Nähe zu unseren Versicherten. Trotz 
dem äusserst positiven Feedback von Seiten unserer 
 Versicherten lehnen wir uns aber nicht zurück, sondern 
nehmen die Verantwortung wahr, das hohe Niveau  
an Zufriedenheit aufrechtzuerhalten und, wenn möglich, 
sogar zu verbessern.

Gesamtschweizerisch sind die Gesundheitskosten im 
Berichtsjahr stetig gestiegen, obwohl während des Lock-
downs zwischen März und April nicht dringende Eingriffe 
verschoben wurden und Arztpraxen nur noch einge-
schränkt zugänglich waren. Bei der KKLH sind die Kosten 

während dieser Zeit pro Kopf eher leicht gesunken, gegen 
Ende Jahr haben sie jedoch wieder markant zugenommen. 
Was dies für die Zukunft bedeutet, ist aktuell allerdings 
schwierig vorauszusagen. 

Im Grossen und Ganzen verlief das verflossene Geschäfts-
jahr unseren Vorstellungen entsprechend. Wenn wir  
die Entwicklung an den Finanzmärkten betrachten, 
dürfen wir mehr als zufrieden sein mit unserer Situation. 
Noch im Monat März musste hier mit weit schlimmeren 
Folgen gerechnet werden. 

Die Krankenpflegekosten pro Kopf haben im ersten 
Halbjahr wie erwähnt, leicht abgenommen, gegen Ende 
Jahr sind sie dann wieder gestiegen. Nichtsdestotrotz gilt  
es, wachsam zu bleiben und weiterhin an unserem Ziel,  

der konsequenten Kontrolle aller eingehenden Rechnungen, 
festzuhalten. Auch dieses Jahr hat die KKLH wiederum 
namhafte Beträge durch beanstandete Rechnungen und 
eingeforderte Regresse bei Dritten zurückfordern können. 
Streitfälle mit Unfall- oder Haftpflichtversicherern stellen 
uns immer wieder vor grosse Herausforderungen. Hier 
 entscheiden vielfach juristische Nuancen, ob ein Fall als 
Folge eines Unfalls ausgelegt wird oder nicht. Nicht  
selten bestimmt schon die Deklaration respektive die Schil-
derung des Unfallhergangs, ob der juristische Fachbegriff  
des Unfalls zutrifft. Vielen Versicherten ist gar nicht 
bewusst, dass es für die Finanzierung der Folgekosten 
 entscheidend ist, ob ein Ereignis als Unfall oder als Krank-
heit betrachtet wird. 

Was hier auch wieder einmal erwähnt werden muss: Solange 
die Beanspruchung von Gesundheitsdienstleistungen für 
die Versicherten so einfach und fast grenzenlos möglich ist 
und solange die Menge, die Preise und die Kontrolle der 
Leistungserbringung im Gesundheitswesen durch die 
 Versicherer kaum beeinflusst werden können, werden wir 
weiterhin mit überdurchschnittlichen Gesundheitskosten 
konfrontiert sein. 

Dass eine gute medizinische Versorgung ihren Preis hat  
ist unbestritten. Genauso unbestritten ist, dass ein erheb-
licher Teil der vom Steuer- und Prämienzahler zu tragenden 
Gesundheitskosten aus unnötigen oder unwirksamen 
Behandlungen entsteht. Hier müssen wir ansetzen,  
um starke Prämienerhöhungen zu verhindern, genauso wie 
bei ungerechtfertigt hohen Preisen für Medikamente  
und Laboranalysen. Dafür und für weitere Massnahmen, 
die unseren Versicherten tatsächlich nützen, setzen wir  
uns ein.
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Die Kalkulation der Prämien ist immer eine Gratwande-
rung. Eine grosse Unbekannte stellte in den vergangenen 
Jahren des Öfteren der Risikoausgleich dar, denn es galten 
ständig neue Finanzierungsregeln. Dies war auch ein 
Grund, weshalb ein Versichertenwachstum so risiko-
behaftet war. Hier konnte nur eine einigermassen stabile 
Anzahl an Versicherten etwas Sicherheit garantieren.  
Jetzt, wo das Finanzierungsverfahren beim Risikoausgleich 
langsam etwas an Kontinuität gewinnt, wollen wir wieder 
ein massvolles Wachstum anstreben.

Bei der Taggeldversicherung konnten gegenüber dem 
Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen wahrge-
nommen werden. Die ganze Situation präsentiert sich nach 
wie vor kritisch. Der Versichertenbestand ist mit rund  
750 in der Einzelversicherung und ungefähr gleich vielen in 
der Kollektivversicherung nicht so gross, dass von einer 
breiten Kollektivgemeinschaft gesprochen werden könnte. 
Entsprechend braucht es nicht viele Fälle, dass wir unter 
Druck geraten. Ein halbes Dutzend Langzeitfälle würde 
zum Beispiel reichen, dass das Prämienvolumen von rund 
CHF 650’000.– nicht mehr genügt. Es bleibt uns also  
nur die Hoffnung, dass die Zahl der Langzeitfälle etwas 
sinkt. Beeinflussen lassen sich diese aber nicht wirklich. 
 Zumindest konnte der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr 
leicht gebremst werden.

Nach wie vor gut bis sehr gut aufgestellt befinden wir  
uns im Bereich der Zusatzversicherungen nach VVG, 
sowohl was die finanziellen Kennzahlen als auch die 
 Leistungs- respektive Kostenentwicklung anbelangt. Hier 
hoffen wir natürlich, dass dies so bleibt. Es bestätigt uns 
aber auch, dass wir mit unserem Preis-Leistungs-Verhältnis 
gut aufgestellt sind.

Unter dem Strich fällt das Ergebnis im Berichtsjahr aber 
sehr gut aus. Aus buchungstechnischer Sicht ist allerdings 
dieses Jahr einiges zu Gunsten der Erfolgsrechnung hin-
zugekommen die keinen direkten Zusammenhang mit dem 
effektiven Geschäftsgang hatten. So mutierte die KKLH, 
bedingt durch den Mitgliederrückgang in den letzten 
 Jahren, zum Beispiel beim Risikoausgleich von einer Zahler-
kasse in eine Nehmerkasse. Das heisst, statt dass wir 
 Beiträge in den Ausgleichstopf einzahlen mussten, haben 
wir welche daraus erhalten. Daraus ergab sich nun eine 
Auflösung von bestehenden Abgrenzungen aus den 
 Vorjahren von 1,7 Millionen Franken zu Gunsten des Netto-
ergebnisses, ohne dass diese Buchung einen direkten 
Zusammenhang zum Geschäftsverlauf 2020 gehabt hätte.

  Ausblick

Auch wenn wir heute gut aufgestellt sind, so gilt es  
auch, die Gesamtentwicklung nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Vor diesem Hintergrund erstaunt die regelmässige, 
politisch motivierte Forderung von Vertreterinnen und 
 Vertretern der Gesundheitsdirektorenkonferenz aber auch 
der Gewerkschaften, dass Reserven der Krankenversiche-
rung systematisch zur Dämpfung des erwarteten Kosten-
anstiegs eingesetzt werden sollen. Im Gegensatz zur 
öffentlichen Hand können Krankenversicherer in den 
 Konkurs gehen. Jeder Krankenversicherer muss für die 
 Prämienberechnung die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
des Unternehmens im Auge behalten. Die Einberechnung 
der gesamten Versicherungsleistungen des laufenden  
und des Folgejahres gehören genauso dazu wie die Ver-
waltungskosten, die Vorwegnahme des zu erwartenden 
Versichertenbestandes und dem damit verbundenen obli-
gatorischen Reserveaufbau, falls Wachstum vorliegt. Die 
Börsenentwicklung, aber auch allfällige Abschreibungen 
und nötige Investitionen kommen ebenfalls hinzu. Es reicht 
also keineswegs, sich nur mit der Gegenwart abzugeben.

  Dankeschön

Trotz fortschreitender Technik und Digitalisierung werden 
auch zukünftig Menschen über die Lebensqualität eines 
Jeden bestimmend sein. Die KKLH ist stolz, auf ein ein-
gespieltes Team von 25 Mitarbeitenden zählen zu dürfen. 
Täglich setzen sie sich unermüdlich für eine hochstehende 
persönliche Beratung und Betreuung unserer Versicherten 
und Partner ein. Es ist unser Anspruch, dass die KKLH bei 
Ihnen auch in Zukunft eine gute Wahl bleibt. Zum Schluss 
bedanke ich mich ganz herzlich bei:
• meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die 

stets konstruktive Zusammenarbeit;
• der Geschäftsleitung für die zielgerichtete und zukunfts-

orientierte Zusammenarbeit bei der Umsetzung unserer 
Strategien;

• den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engage-
ment und ihren täglichen Einsatz im Dienste und zum 
Wohle unserer Versicherten;

• Ihnen, geschätzte Versicherte, für das Vertrauen, das  
Sie uns jahraus, jahrein entgegenbringen;

• und schliesslich geht ein grosser Dank auch an unsere 
Kooperations- und Geschäftspartner für die stets gute 
Zusammenarbeit.

Bleiben Sie gesund!

Bruno Peter, Geschäftsführer

EDITORIAL
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Versicherungsentwicklung OKP

 2017 2018 2019 2020 2021

Mitgliederbestand 21’196  20’582  20’095 19’270 18’974

Versicherungsertrag in CHF 82’622’326  82’270’665  80’902’278  79’654’218

Versicherungsaufwand 
(ohne Risikoausgleich) in CHF 74’130’649   72’302’098   80’330’148  76’948’707

Aufwand Risikoausgleich in CHF 3’821’327 1’146’372 – 3’421’764 – 9’976’424

Gesamtergebnis in CHF 4’793’397    3’804’602   3’398’734  10’002’002

Gesamtreserven in CHF 36’590’572   40’395’174 43’793’908  53’795’910

Verwaltungskosten des Gesamt- 
aufwandes in Prozent 3,47   3,58  3,51 4,24
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AG    1’353

BE    682

NW    105

OW    57

SO    362

SZ    58

UR    9

ZG    157

ZH    598  

Mitgliederbestand nach Kanton (2021)

LU    15’593

Total  18’974
Stand per 1. 1. 2021

Sparmodelle OKP (2020)

Im optimalsten Fall und bei grösstmöglicher Solidarität gäbe es nur eine Franchise (CHF 300) und ein Modell.  
So gesehen haben im Jahr 2020 13’160 Versicherte von einer Prämienreduktion von rund 9,8 Millionen Franken profitiert.

VVG-Versicherte

Zusatzversicherungen 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Veränderung

Spitalpflege Allgemein 9’650  9’786  – 136 

Spitalpflege Halbprivat 2’250  2’275 – 25 

Spitalpflege Privat 572 566 6 

Zusatzversicherung ZEB 14’619 14’836 – 217  

Zahnpflege Dental 4’576 4’676 – 100  

UTI 5’296 5’382 – 86 

KTI 163 159   4 

Hausarztmodell ø 2020

Traditionell:      8’854 

Wählbare Franchise ø 2020

CHF 300:      11’529   

CHF 500:       1’018    

CHF 1’000:         462 

CHF 1’500:      1’744  

CHF 2’500:       4’088   

CHF 2’000:        429 

Hausmed:      10’416 
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Bilanz

  Aktiven 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Veränderung
  CHF CHF CHF

Kapitalanlagen 76’468’231 73’527’377 2’940’854

Immaterielle Anlagen / Sachanlagen 802’261 329’926 472’335

Anlagevermögen 77’270’492 73’857’303 3’413’189

Rechnungsabgrenzungen 3’264’529 213’008 3’051’521

Forderungen  3’734’520 3’674’838  59’682 

Flüssige Mittel  14’200’899 6’652’324  7’548’575 

Umlaufvermögen  21’199’948 10’540’170  10’659’778 

Total Aktiven  98’470’440 84’397’473  14’072’967 

  Passiven 31. 12. 2020  31. 12. 2019 Veränderung
  CHF CHF CHF

Aktienkapital  

Gewinnreserven 53’795’910 43’793’908 10’002’002 

Eigenkapital 53’795’910 43’793’908 10’002’002 

Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung  27’082’546  26’290’714  791’832 

Versicherungstechnische Schwankungs- und  
Sicherheitsrückstellungen  2’000’000   1’400’000  600’000 

Nichtversicherungstechnische Rückstellungen  2’455’570  1’866’500  589’070 

Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen  4’869’000  3’605’000   1’264’000 

Rechnungsabgrenzungen  470’561 2’207’936 – 1’737’375 

Verbindlichkeiten  7’796’853  5’233’415 2’563’438

Fremdkapital  44’674’530  40’603’565  4’070’965    

 Total Passiven   98’470’440  84’397’473  14’072’967 

Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.
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Erfolgsrechnung

   2020 2019 Veränderung  
   CHF CHF CHF

Verdiente Prämien für eigene Rechnung  79’654’218  80’902’278 – 1’248’061  

Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung – 74’967’805 – 77’926’665  – 2’958’860  

Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen  – 1’391’832     – 1’434’983    – 43’151

Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen  – 589’070   – 968’500    – 379’430  

Risikoausgleich 9’976’424 3’421’764  6’554’660

Betriebsaufwand für eigene Rechnung  – 2’841’407  – 2’699’891   141’516 

Übriger betrieblicher Ertrag –  193  – 193 

Übriger betrieblicher Aufwand -6’146   – 4’192  1’954 

Betriebliches Ergebnis  9’834’382 1’290’005  8’544’377   

Ertrag aus Kapitalanlagen 2’671’543 5’427’103  – 2’755’561 

Aufwand aus Kapitalanlagen – 869’236   – 340’523 528’713 

Veränderung der Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen    – 1’264’000   – 2’750’000  – 1’486’000  

Ergebnis aus Kapitalanlagen  538’306 2’336’580  – 1’798’274 

Ausserordentlicher Ertrag 54’202  47’475  6’727

Ausserordentlicher Aufwand – 14’961 – 22’411  – 7’450

Ergebnis vor Steuern 10’411’929 3’651’649   6’760’280

Steuern  – 409’927   – 252’915  157’012

Jahresergebnis 10’002’002 3’398’734   6’603’269 

Eigenkapital

  Gewinnreserven

 Reserven Reserven Jahres- Total 
 KVG VVG ergebnis 
 CHF CHF CHF CHF

Eigenkapital per 31. 12. 2019  35’109’821   8’684’087   0   43’793’907

Jahresergebnis     10’002’002   10’002’002

Ergebnisverteilung 8’284’116   1’717’887   – 10’002’002 

Eigenkapital per 31. 12. 2020 43’393’937   10’401’973  0  53’795’910 
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Geldflussrechnung

 
 
 2020 2019 
 CHF CHF

Jahresergebnis 10’002’002 3’398’734

Abschreibungen / Zuschreibungen auf

– Kapitalanlagen – 2’059’737  – 4’424’280

– Immaterielle Anlagen 0   19’093

– Sachanlagen 39’407  63’603 

Zunahme / Abnahme von / der  

– Versicherungstechnischen Rückstellungen für unerledigte Versicherungsfälle  790’404  1’204’062

– übrige versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung  601’428  230’921 

– Nichtversicherungstechnischen Rückstellungen  589’070  968’500

– Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen  1’264’000  2’750’00

Zunahme / Abnahme von  

– Rechnungsabgrenzungen (aktiv) – 3’051’521 15’646 

– Forderungen  – 59’682 178’891

– Rechnungsabgrenzungen (passiv)  – 1’737’375   15’415 

– Verbindlichkeiten 2’563’438   32’174

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 8’941’434 4’452’758

Zunahme / Abnahme von  

– Kapitalanlagen – 881’117  – 4’544’738

– Immaterielle Anlagen – 502’549  – 273’883

– Sachanlagen – 9’192  – 132’051

Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 1’392’858 – 4’950’672

Veränderung Flüssige Mittel 7’548’576 – 497’912

Flüssige Mittel am 1.  1. 6’652’324  7’150’236

Flüssige Mittel am 31. 12. 14’200’899  6’652’324 

JAHRESRECHNUNG 2020
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  1.1  Grundsätze der Rechnungslegung
Die statutarische Jahresrechnung wurde in Übereinstim-
mung mit dem gesamten Swiss GAAP FER Regelwerk  
dargestellt und entspricht dem Schweizerischen Gesetz.  
Sie basiert auf betriebswirtschaftlichen Werten und  
vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die 
 Jahresrechnung wird unter der Annahme der Fort führung 
der Unternehmenstätigkeit erstellt. 
Die Anwendung erfolgt mit der vorliegenden Jahresrech-
nung per 31. Dezember 2020 im Rahmen der Umsetzung 
der Vorgaben und Richtlinien des eidgenössischen Departe-
ments des Inneren (EDI) zur Rechnungslegung in der  
sozialen Krankenversicherung und zum neuen aufsichts-
rechtlichen Abschluss vom 8. Juli 2011.

  1.2  Bilanzstichtag
Die Jahresrechnung schliesst auf den 31. Dezember ab.

  1.3  Bewertungsgrundsätze
Die Bewertung erfolgt nach einheitlichen Kriterien. Es gilt 
das Prinzip der Einzelbewertung der Aktiven und Verbind-
lichkeiten. Erfolgt die Folgebewertung von Aktiven bzw. 
Verbindlichkeiten nicht zu historischen Werten (bzw. zu 
fortgeführten Anschaffungskosten), sondern zu aktuellen 
Werten, wird bei normalem Geschäftsverlauf der Tageswert 
bzw. Nutzwert herangezogen.

  1.4  Kapitalanlagen
Die Bewertung der Kapitalanlagen erfolgt grundsätzlich  
zu aktuellen Werten. Wertveränderungen werden in  
der Erfolgsrechnung als nicht realisierter Gewinn im Ertrag  
aus Kapitalanlagen bzw. als nicht realisierter Verlust im 
Aufwand aus Kapitalanlagen erfasst.

Unter einem aktuellen Wert werden grundsätzlich öffent-
lich notierte Marktwerte verstanden. Liegt kein Marktwert 
vor, wird der aktuelle Wert wie folgt bestimmt:
– durch einen Vergleich mit ähnlichen Objekten,
– durch den Barwert der zukünftigen Cash Flows bzw. 

Erträge (Discounted Cash Flow Methode),
– durch eine andere allgemein anerkannte Bewertungs-

methode.
Falls kein Marktwert bekannt ist oder kein aktueller Wert 
bestimmt werden kann, erfolgt die Bewertung aus-
nahmsweise zum Anschaffungswert abzüglich betriebs-
notwen digen Wertberichtigungen.

1. Erläuterungen der Bewertungsgrundlage und der Bewertungsgrundsätze

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG

Anleihen
Anleihen sind festverzinsliche Anlagen wie Obligationen, 
Wandelanleihen und weitere ähnliche Anlagen, welche  
in CHF oder in einer anderen Währung auf einen Nominal-
wert lauten.
Die Bewertung erfolgt zu Marktwerten, wobei die March-
zinsen separat unter den aktiven Rechnungs abgrenzungen 
erfasst werden.

Aktien
Darunter fallen Beteiligungspapiere wie Aktien, Partizi pa-
tionskapital, Genussscheine und weitere ähnliche Papiere. 
Beteiligungen und kollektive Anlagen werden separat  
ausgewiesen. Die von der Krankenkasse Luzerner Hinter-
land gehaltenen Anlagen sind in der Regel marktfähig und 
werden zum Marktpreis bewertet. 
In Ausnahmen kann es vorkommen, dass ein aktueller  
Wert nicht festgelegt werden kann, weshalb ausnahms-
weise der Anschaffungswert abzüglich einer allfälligen 
Wert berichtigung zur Anwendung gelangt.

Kollektive Anlagen (Fonds)
Die kollektiven Anlagen werden als separate Position 
geführt. Die Bewertung erfolgt wie bei den Aktien zu  
aktuellen Werten.

Grundstücke und Gebäude
Die Position enthält ausschliesslich unsere selbst genutzte  
Liegenschaft. Das Grundstück wird zum aktuellen Wert 
bewertet. Die Liegenschaft wurde im Geschäftsjahr 2014 
durch einen externen Fachexperten erstmalig bewertet und 
eingeschätzt. Ab 2016 wurden regelmässig Wertberichti-
gungen vorgenommen, auch dieses Jahr wurden wiederum 
6 Prozent abgewertet.

Derivate Finanzinstrumente
Zu den derivativen Finanzinstrumenten gehören Devisen-
termin- und Optionskontrakte. Devisenterminkontrakte 
sowie strategische Put-Optionen dienen zur Absicherung 
von Wechselkurs bzw. Marktpreisschwankungen. Die  
Krankenkasse Luzerner Hinterland tätigt keine derivativen 
Anlagen.
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  1.5   Immaterielle Anlagen
Diese Position beinhaltet erworbene und selbst erarbeitete 
Werte ohne physische Existenz. Es handelt sich dabei um 
EDV-Software sowie Nutzungsrechte. Immaterielle Anlagen 
 werden aktiviert, wenn sie klar identifiziert und die Kosten 
zuverlässig bestimmbar sind sowie wenn sie dem Unter-
nehmen über mehrere Jahre einen messbaren Nutzen 
 bringen. Die Bewertung der immateriellen Anlagen  
erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich der betriebswirt-
schaftlichen Abschreibungen.
Das in den immateriellen Anlagen enthaltene Projekt 
wurde im Jahr 2018 vollumfänglich dem Periodenergebnis 
belastet. Weitere Abschreibungen werden erst nach der 
Inbetriebnahme getätigt.

  1.6  Sachanlagen
Die Sachanlagen bestehen vorwiegend aus Mobilien und 
aus der IT-Infrastruktur. Die Bewertung der Sachanlagen 
erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich der betriebswirt-
schaftlich notwendigen Abschreibungen. Die Abschreibun-
gen werden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer 
des Anlageguts vorgenommen. Diese wurde wie folgt fest-
gelegt:
– Mobiliar und Fahrzeuge: 5 Jahre
– EDV: 3 Jahre

Die Werthaltigkeit wird jährlich überprüft. Bei Bedarf 
 werden zusätzliche Abschreibungen zulasten des Perioden-
ergebnisses vorgenommen.

  1.7  Aktive Rechnungsabgrenzungen
Diese Position beinhaltet Abgrenzungen für bestehende,  
am Bilanzstichtag jedoch noch nicht genau bekannte  
Forderungen.

  1.8  Forderungen
Die Forderungen werden zum Nominalwert bilanziert und 
betriebswirtschaftliche Wertberichtigungen angemessen 
berücksichtigt.

  1.9  Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel umfassen Kassenbestände, Post- und 
Bankguthaben aus operativer Geschäftstätigkeit. Diese sind 
zu aktuellen Werten (Tageswerte) bewertet.

  1.10  Versicherungstechnische  
Rückstellungen für eigene  
Rechnung

Die versicherungstechnischen Rückstellungen werden in 
der Regel nach versicherungsmathematischen Berech-
nungsmethoden vorgenommen.
Es können aber auch die Erfahrungen der vergangenen 
Jahre sowie die Erwartungen für die Zukunft berücksichtigt 
werden.

Obligatorische Krankenpflegeversicherung
Die Schadenrückstellungen per Bilanzstichtag entsprechen 
einer Schätzung der in Zukunft anfallenden, nicht 
 dis kontierten Schadenzahlungen. Sie umfassen die Rück-
stellungen für gemeldete Schäden und die Rückstellungen  
für eingetretene, jedoch noch nicht gemeldete Schäden. 
Bei der Festsetzung des Rückstellungssatzes wurde einer 
Berechnungsmethode des verantwortlichen Aktuars 
gefolgt.

Freiwillige Taggeldversicherung
Die Alterungsrückstellungen Taggeld werden auf ein unge-
fähres Jahresprämiensoll der Einzeltaggeldversicherung 
festgelegt.
Die Schadenrückstellungen werden so berechnet, dass  
für alle offenen Leistungsfälle die erwarteten künftigen 
Zahlungen finanziert werden können, unabhängig von all-
fälligen künftigen Prämieneinnahmen. In anderen Worten 
werden Rückstellungen nach Anfalljahren gebildet.

Zusatzversicherungen
Sämtliche Rückstellungen per Bilanzstichtag, die das VVG 
betreffen, wurden durch den verantwortlichen Aktuar 
berechnet. 

  1.11  Versicherungstechnische 
Schwankungs- und Sicherheits-
rückstellungen

Diese Rückstellungen betreffen ausschliesslich das Zusatz-
versicherungsgeschäft und werden gebildet für Unsiche r-
heiten in der Bestimmung der versicherungstechnischen  
Rückstellungen (Parameter- und Zufallsrisiko). Die Berech-
nung erfolgt entsprechend dem technischen Geschäftsplan 
und wird jährlich vom verantwortlichen Aktuar überprüft.
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Die Krankenkasse Luzerner Hinterland ist den folgenden 
Risiken ausgesetzt:
– Anlagerisiko
– Geschäftsrisiko
– Geschäftsumfeldrisiko
– Operationelle Risiken

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland verfügt über ein 
 Risikomanagement, welches auf die obigen Risiken ausge-
richtet ist. Die identi fizierten Risiken werden periodisch 
systematisch überprüft und auf ihre Eintrittswahrscheinlich-
keit und deren Aus wirkungen beurteilt. Der Vorstand 
beschliesst entsprechende Massnahmen zur Vermeidung, 
Verminderung oder Überwälzung entsprechender Risiken. 
Die selbst getragenen Risiken werden kontinuierlich  
überwacht.

Basierend auf der Risikoanalyse wurden die internen 
 Kontrollen (IKS) weiter angepasst. Die internen Kontrollen 
dienen dazu, eine angemessene Sicherheit bezüglich der 
Risiken der Geschäftsführung zu gewährleisten, insbeson-
dere in Bezug auf die Sicherstellung einer vollständigen 
Buchführung und die Zuverlässigkeit der finanziellen 
Berichterstattung sowie die Befolgung von Gesetzen und 
Vorschriften (Compliance).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Vorstand keine 
 Risiken identifiziert, die zu einer dauerhaften oder wesent-
lichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Krankenkasse Luzerner Hinterland führen 
könnten.

2. Risikomanagement und interne Kontrolle

  1.12  Rückstellungen für Risiken  
in den Kapitalanlagen

Das gebundene Vermögen wird mit dem Marktwert  
in der Bilanz geführt und mit der Bildung von Rückstellun-
gen für Risiken in den Kapitalanlagen an den Kosten-
amortisationswert angepasst.
Basis bildet jeweils der Marktwert per 31. Dezember. 
Gemäss Anlagereglement der Krankenkasse Luzerner 
 Hinterland wird für die Kapitalanlagen KVG und VVG eine 
Wertschwankungsreserve, je nach Ergebnis, geäuffnet. 
Zielwert: 10 Prozent des Eigenkapitals.

  1.13  Nichtversicherungstechnische  
Rückstellungen

Unter dieser Position werden sämtliche nicht versicherungs-
technisch bedingte Rückstellungen aufgeführt. Darunter 
fallen die Rückstellungen für die wahrschein lichen Ver-
pflichtungen für Überstunden und Feriensaldo. Die  Position 
wird auf jeden Bilanzstichtag aufgrund der wahrscheinli-
chen Mittelabflüsse bewertet.

Weiter werden hier allgemeine Sicherheitsrückstellungen 
gebildet. Sie dienen zur Deckung von schwer vorherseh-
baren bzw. quantifizierbaren Risiken.

  1.14  Verbindlichkeiten
Bei dieser Position handelt es sich vornehmlich um Ver-
pflichtungen gegenüber Versicherten bzw. Leistungs-
erbringern, Versicherungsorganisationen sowie um voraus-
bezahlte Prämien. Die Verbindlichkeiten werden mit  
ihrem Nominalbetrag bilanziert.

  1.15  Passive Rechnungsabgrenzungen
Diese Position beinhaltet Abgrenzungen für bestehende, 
am Bilanzstichtag jedoch noch nicht genau bekannte 
 Verbindlichkeiten.

  1.16  Eigenkapital
Die Gewinnreserven umfassen die Erfolge aus den ver-
gangenen Geschäftsjahren.  
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3. Segmenterfolgsrechnung für das Jahr 2020
   
 
 
 KVG VVG 
 CHF CHF

Verdiente Prämien für eigene Rechnung   69’471’003   10’183’215 

Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung    – 68’151’971  – 6’815’834 

Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen    – 805’000     – 586’832 

Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen  – 537’280   – 51’790 

Risikoausgleich  9’976’424   0

Betriebsaufwand für eigene Rechnung  – 2’060’007  – 781’401   

Übriger betrieblicher Ertrag  0     0

Übriger betrieblicher Aufwand  0     – 6’146 

Betriebliches Ergebnis 7’893’169  1’941’212  

Ertrag aus Kapitalanlagen  2’077’027   594’515 

Aufwand aus Kapitalanlagen   – 636’850   – 232’386 

Veränderung der Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen  – 1’035’000  – 229’000 

Ergebnis aus Kapitalanlagen  405’177   133’129 

Ausserordentlicher Ertrag  730   53’471 

Ausserordentlicher Aufwand  – 14’961    –

Ergebnis vor Steuern 8’284’116   2’127’813 

Steuern  0     – 409’927 

Jahresergebnis 8’284’116 1’717’887   

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland führt die soziale Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung (KVG) und die privaten Zusatzversicherungen nach dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) in 
einer Gesellschaft.

Die Ausscheidung der Kapitalanlagen erfolgte für das VVG primär auf Basis des gebundenen Vermögens zusätzlich der Mittel 
aus dem anteiligen Eigenkapital. Die eigengenutzte Liegenschaft ist vollumfänglich dem KVG-Bereich zugewiesen.  
Die weitere Aufteilung der Verwaltungskosten wurde nach einem vordefinierten Schlüssel vorgenommen. Die Prämien und 
Leistungen können den Segmenten klar zugeordnet werden.
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4.   Erläuterungen zur Bilanz

  4.1  Kapitalanlagen
 
 Grund- Eigenkapital Obligationen Kollektive Flüssige Anlagen Total 
 stücke und Beteili-  Anlagen Mittel Institu- 
 Bauten gungen    tionen 
 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Marktwert    1’510’000   480’800   26’385’269   36’488’782   8’641’326   21’200   73’527’377   
31. 12. 2019 

Zugänge 0    0     7’426’213   2’648’164  1’327’479     0     11'401'857

Abgänge  0    0    – 3’693’259   – 1’720’002  – 4’123’515   0    – 9’536’776 

Veränderung  
von Marktwerten  – 100’000  0    – 215’950   1’391’722   0  0    1’075’772

Marktwert  
31. 12. 2020   1’410’000   480’800   29’902’274   38’808’667   5’845’290  21’200   76’468’231 

  4.2  Immaterielle Anlagen / Sachanlagen EDV (SW1)  Mobiliar EDV (HW2) Total 
 CHF CHF CHF CHF

Stand 31. 12. 2019  521’642   104’496   365’180   991’317 

Zugänge  502’549   9’192   0     511’741 

Stand 31. 12. 2020  1’024’192   113’687   365’180   1’503’059 

Kumulierte Wertberichtigung 

Stand 31. 12. 2019  – 266’852  – 104’496   – 290’043  – 661’391 

Planmässige Abschreibungen  0    – 1’838   – 37’569   – 39’407 

Stand 31. 12. 2020  – 266’852  – 106’334   – 327’612  – 700’798 

Nettobuchwert 31. 12. 2020  757’340   7’354   37’567   802’261 

Die Abschreibungen von Mobiliar und EDV werden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Anlageguts vorgenommen.
1) SW = Software  2)  HW = Hardware

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland verwaltet ihr Vermögen unter den Aspekten der Sicherheit des marktgerechten Ertrages 
der Anlagen, der Effizienz und der Sicherstellung des Bedarfs an flüssigen Mitteln. Die Risiken sind über Anlagekategorien, 
Märkte und Währungen zu verteilen und es ist eine genügende Marktliquidität sicherzustellen. Die Interessen der Gesamtheit 
der Versicherten stehen bei der Anlagetätigkeit im Vordergrund. Das Grundstück wurde um weitere 6 Prozent abgeschrieben.
Die Anlagen werden nach dem geltenden Anlagereglement der Krankenkasse Luzerner Hinterland vorgenommen. Die 
 Beteiligungen umfassen Minderheitsbeteiligungen von versicherungsnahen Unternehmen, welche nach den Grundsätzen der 
Rechnungslegung gesondert dargestellt werden.
Die Veränderungen der Marktwerte wird als nicht realisierter Gewinn / Verlust in der Erfolgsrechnung gebucht. Aufgrund der
Unbeständigkeit dieser Werte sind diese als eine Momentaufnahme zu werten.
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  4.3  Aktive Rechnungsabgrenzungen 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

Marchzinsen  164’052   185’062   – 21’011  

Risikoausgleich 3’080’000 0 3’080’000

Übrige Transitorische Aktiven   20’478   27’946   – 7’468  

Total  3’264’529   213’008  3’051’521 

  4.4  Forderungen 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

Prämien Versicherungsnehmer   2’528’358   2’631’424   – 103’065 

Kostenbeteiligungen Versicherungsnehmer  814’271   776’331   37’939 

Wertberichtigungen  – 506’000   – 425’000   81’000  

Rückversicherungen  401’605   489’296   – 87’691 

bei vermittelten Versicherungen  12’476   13’413   – 938 

Übrige Forderungen  134’660   19’952   114’708 

Staatliche Stellen inkl. IPV   147’380   169’423   – 22’043 

Forderungen Testkosten Covid-19  201’771   0     201’771

Total  3’734’520  3’674’838   59’682 

Die Forderungen gegenüber den Versicherungsnehmern beinhalten die Differenz zwischen den fakturierten Prämien und 
 Kostenbeteiligungen gegenüber den Zahlungen per Stichdatum 31. Dezember 2020.
Die Berechnungen der Abgrenzungen für die Rückversicherung werden aufgrund der abgeschlossenen Verträge vorgenommen. 

  4.5  Flüssige Mittel 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

Kasse   8’583   4’545   4’039  

PostFinance   6’418’551   3’473’849   2’944’702  

Bank   7’773’765   3’173’931   4’599’834 

Total   14’200’899   6’652’324   7’548’575  

Die flüssigen Mittel sind Stichtag bezogen. Sie enthalten nur liquide Mittel im Zusammenhang mit der Abwicklung des 
 operativen Geschäftes. Hier werden die täglichen Einnahmen und Ausgaben gesteuert. Wichtig ist eine störungsfreie 
 Abwicklung im Zahlungsverkehr. 

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG
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  4.6  Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung

                                               Unerledigte Versicherungsfälle  Alterungs- Alterungs- Anti- Total 
    rück- rück- selektions- 
 Taggeld OKP Zusatz stellungen stellungen rückstel- 
 KVG KVG VVG TG KVG VVG lungen VVG 
 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Wert 31. 12. 2019   980’000   15’645’000   2’723’160   670’000   6’000’000   272’554   26’290’714 

Bildung  70’000   715’000   5’404   20’000  0     0   810’404 

Auflösung 0    0      0  0    0     – 18’572       – 18’572   

Stand 31. 12. 2020  1’050’000   16’360’000   2’728’564   690’000   6’000’000   253’982   27’082’546 

Unerledigte Versicherungsfälle beinhalten die Abgrenzung der mutmasslichen Vorjahresleistungen. Die notwendige Höhe der 
Rückstellungen ist bestmöglich zu schätzen (Best Estimate). Im Zusatzversicherungs geschäft nach VVG wurden die Rück-
stellungen vom verantwortlichen Aktuar nach versicherungs mathematischen Berechnungsmethoden gemäss Geschäftsplan 
vorgenommen.

  4.7  Versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellungen VVG

   Total 
   CHF

Wert 31. 12. 2019    1’400’000 

Bildung    600’000  

Auflösung   0

Stand 31. 12. 2020    2’000’000 

Die versicherungstechnischen Sicherheits- und Schwankungsrückstellungen werden nach der im Geschäftsplan beschriebenen 
Methode berechnet. Sie wurden gegenüber dem Vorjahr leicht angehoben.
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  4.8  Nichtversicherungstechnische Rückstellungen

 Überstunden / Abgrenzung Sicherheit Projekte Impfungen Total 
 Ferien- Ermässigung VVG 
 guthaben VVG 
 CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Wert 31. 12. 2019  151’000   65’500   650’000  1’000’000    0  1’866’500 

Bildung  0    0     11’790   200’000    379’280  591’070 

Auflösung  – 2’000  0   0     0    0 – 2’000 

Stand 31. 12. 2020   149’000   65’500   661’790   1’200’000    379’280  2’455’570 

  4.9  Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen

 KVG VVG Total  
 CHF CHF CHF

Wert 31. 12. 2019  2’212’000   1’393’000  3’605’000 

Bildung  1’035’000   229’000 1’264’000

Stand 31. 12. 2020  3’247’000   1’622’000   4’869’000 

Um das Kursrisiko bei den Kapitalanlagen abzudecken, können gemäss Anlagereglement Rückstellungen gebildet werden. 
Aufgrund des guten Anlageerfolges wurden die Rückstellungen weiter angepasst.

Unternehmen müssen in der Jahresrechnung alle Umstände berücksichtigen, für welche sie bis zum Bilanzstichtag eine 
 Verpflichtung haben. Dazu zählen auch Verbindlichkeiten gegenüber Angestellten wie nicht bezogene Ferientage  
und  Überstunden. Gemäss regulatorischen Vorgaben müssen Krankenkassen zudem Rückstellungen für die Risiken bilden,  
die nicht direkt den Produkten, sondern allgemein dem Versicherungsbetrieb zuzuordnen sind.

  4.10  Passive Rechnungsabgrenzungen 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

Risikoausgleich 0   1’750’000   – 1’750’000

Übrige Transitorische Passiven  470’561   457’936   12’625 

Total 470’561   2’207’936  – 1’737’375  

Die Höhe der Abgrenzung für den Risikoausgleich wird anhand der erfolgten Mitgliederschwankung, der Veränderung  
der Altersstruktur und der provisorischen Abgaben pro Versicherten gemäss der Gemeinsamen Einrichtung KVG ermittelt.  
Es werden neben der Anzahl Spitaltage der Versicherten auch Medikamentenkosten gewichtet.

Da die KKLH seit zwei Jahren zu den Bezügern aus dem Risikoausgleich gehört, konnten die Abgrenzungen aus den Vorjahren 
aufgelöst werden.
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  5.1  Verdiente Prämien für eigene Rechnung 2020 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF  

Prämien KVG   70’805’044   72’058’601   – 1’253’557 

Prämien VVG  10’453’583   10’433’074   20’509  

Erlösminderungen  – 171’158   – 120’918   50’239 

Prämienanteile der Rückversicherer  – 1’354’541  – 1’373’357   – 18’816 

Prämienverbilligung und sonstige Beiträge  10’052’222   11’049’642   – 997’420 

Angerechnete und ausbezahlte Beiträge an Versicherte  – 10’130’932   – 11’144’763   – 1’013’831 

Total  79’654’218   80’902’278   – 1’248’061 

Die Versicherungsprämien ergeben sich aus den fakturierten Prämien gemäss den genehmigten Tarifen.

Debitorenverluste auf Prämien sind in den Erlösminderungen erfasst. Es handelt sich um Abschreibungen auf Prämien,  
die begründet und belegt sind sowie Veränderungen auf den Wertberichtigungen auf den Forderungen gegenüber  
versicherten Personen. Weiter enthalten in den Erlösminderungen sind die gewährten Rabatte.

Prämienanteile der Rückversicherer beinhalten die Prämien der Rückversicherungen.

Die Prämienverbilligung für das betreffende Geschäftsjahr ist vollumfänglich als Ertrag zu erfassen.

Die Weitergabe der Prämienverbilligung an die Versicherten erfolgt in Abstimmung mit den von den Kantonen gemeldeten 
und erhaltenen Beträgen.

5. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

  4.11  Verbindlichkeiten 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

aus Versicherungsleistungen   

bei Versicherten  7’117’373   4’604’916   2’512’457   

bei staatlichen Stellen (IPV)  151’780   80’081   71’699  

bei vermittelten Versicherungen  93’457  70’122  23’335

bei Dritten (Beiträge VOC + HEL)  36’046   75’995   – 39’949 

Übrige Verbindlichkeiten  398’197   402’301   – 4’104 

Verbindlichkeiten Testkosten Covid-19  0     0    0

Total  7’796’853   5’233’415   2’563’438 

Bei den Verbindlichkeiten aus Versicherungsleistungen bei Versicherten handelt es sich mehrheitlich um die vorausbezahlten 
Prämien im Jahr 2020 für das Geschäftsjahr 2021.

Die Berechnungen der Abgrenzungen für die Rückversicherung werden aufgrund der abgeschlossenen Verträge berechnet.
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  5.2  Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung

 2020 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

Leistungen KVG   79’099’825   82’251’027   – 3’151’201  

Kostenbeteiligung KVG  – 10’299’112  – 10’895’583   – 596’471 

Zusatzversicherungen VVG  6’882’007   7’468’218   – 586’211 

Kostenbeteiligung VVG  – 76’552   – 81’764   – 5’212 

Leistungsanteile der Rückversicherer  – 999’316   – 1’015’720   – 16’405 

Sonstige Leistungen  360’952   200’487   160’465 

Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen  1’391’832     1’434’983   – 43’151 

Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen  589’070  968’500     – 379’430 

Risikoausgleich  – 9’976’424  – 3’421’764  6’554’660

Total  66’972’282  76’908’383   – 9’936’101

Der Schaden- und Leistungsaufwand umfasst alle gesetzlichen oder reglementarischen Leistungen, ungeachtet, ob die  
Krankenkasse Luzerner Hinterland das Risiko alleine trägt oder zusammen mit dem Rückversicherer.

Mit der Kostenbeteiligung werden die von der versicherten Person geschuldete Jahresfranchise, der Selbstbehalt und die  
Spitaltage in Rechnung gestellt.

Alle vom Rückversicherer geleisteten Zahlungen für ausgerichtete Leistungen sind als Aufwandminderung erfasst.

  5.3  Risikoausgleich

Der Risikoausgleich ergibt sich jeweils mit den aktuellen Versichertenmonaten und den zuletzt gültigen Sätzen der  
Gemeinsamen Einrichtung KVG. Die Differenz zum geschätzten Betrag und den Akonto-Zahlungen wird jeweils in den 
Rechnungs abgrenzungen (aktiv oder passiv) berücksichtigt.

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG
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  5.4  Leistungen nach Kostenart (Grundversicherung)

  2020 2019 Veränderung 
  CHF CHF CHF 

 1  Arzt ambulant   12’840’738   13’591’656   – 750’917 

 2  Spital stationär   17’623’384   16’952’838   670’547  

 3  Spital ambulant   12’343’304   14’407’891   – 2’064’587 

 4  Medikament (Arzt)   8’465’119   8’819’482  – 354’363 

 5  Medikament (Apotheke)  4’309’776   4’633’168   – 323’392 

 6  Medikament (Spital ambulant)  4’376’938   4’639’148   – 262’210 

 7  Pflegeheim   5’207’501   4’597’199   610’302 

 8  Spitex   2’255’059   2’176’524   78’535 

 9  Physiotherapeut   2’628’158   2’810’573   – 182’415 

10  Labor   3’300’971   3’535’382   – 234’411

11  Chiropraktiker   245’376   326’815  – 81’439  

12  Komplementärmedizin  59’048   77’783   – 18’735 

13  MiGel (Mittel und Gegenstände)   1’740’821   1’724’424   16’397 

14  Übrige Kosten  2’063’680   2’288’536   – 224’855 

Total OKP  77’459’874   80’581’418   – 3’121’544 

Taggeld Einzelversicherung   757’210   926’759    – 169’549  

Taggeld Kollektivversicherung  882’741   742’849   139’891 

Total KVG   79’099’825   82’251’027   – 3’151’201 

Kosten OKP pro Mitglied  4’020   4’010   10 
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Der Gesamtaufwand über alle Leistungen hat gegenüber dem 
Vorjahr um 3,15 Millionen abgenommen. 

Die Kosten pro Kopf sind im Vergleich zum Vorjahr praktisch 
unverändert geblieben (+ 0,25 %). Wie bereits im letzten Jahr 
erhielt die Krankenkasse Luzerner Hinterland Zahlungen aus dem 
Risikoausgleichstopf.  
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  5.5  Betriebsaufwand für eigene Rechnung 2020 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

Personalaufwand   1’669’645   1’604’898   64’748  

Raumaufwand   52’166   53’127   – 961  

EDV-Kosten   542’907   498’822   44’085 

Versichertenkarte  35’111   21’652   13’459 

Verbandsbeiträge  83’977   89’939   – 5’962 

Verwaltungsaufwand  176’015   203’654  – 27’638 

Revision, Beratung, Akturiat  184’603   209’113  – 24’510 

Porto / Kosten Zahlungsverkehr   203’758   212’065   -8’307  

Werbeaufwand  44’978   44’190   789 

Verwaltungsentschädigung – 214’870  – 341’782   – 126’912 

Abschreibungen  39’407   82’696   – 43’289 

übriger Aufwand  23’709   21’518   2’191  

Total  2’841’407   2’699’891  141’516   

Der Betriebsaufwand für eigene Rechnung umfasst den Aufwand zur Durchführung des Krankenversicherungsgeschäfts der 
 Grundversicherung nach KVG, der Taggeldversicherung nach KVG und der Zusatzversicherungen nach VVG, welches sowohl die 
Versicherungsprodukte auf eigenes Risiko (Kombi und Krankenpflegezusatz) als auch die vermittelten Versicherungsprodukte 
(Dental, Tourist, UTI / KTI) von andern Versicherungsträgern umfasst. Sofern die Kosten nicht eindeutig auf ein Segment  
zugewiesen werden können, sind sie nach einem plausiblen Schlüssel aufgeteilt.
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  5.6  Übriger betrieblicher Erfolg 2020 2019 Abweichung 
 CHF CHF CHF

übriger Ertrag VVG  0     193   – 193  

übriger Aufwand VVG   – 6’146    – 4’192   1’954   

Total  – 6’146   – 3’999  2’147 
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  5.8  Ausserordentlicher Erfolg 2020 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

übriger ausserordentlicher Ertrag  54’202   47’475   6’727  

übriger ausserordentlicher Aufwand  – 14’961  – 22’411   – 7’450 

Total  39’241   25’065  14’177  

  5.9  Steuern 2020 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

Laufende Kapital- und Ertragssteuern   – 409’927   – 252’915   157’011 

Total   – 409’927    – 252’915   157’011 

Das realisierte Nettoergebnis im VVG wird auch dieses Jahr wiederum einen namhaften Steuerbetrag zur Folge haben.

  5.7  Ergebnis aus Kapitalanlagen 2020 2019 Veränderung 
 CHF CHF CHF

Liegenschaftenertrag  51’100   51’100   0   

Liegenschaftenaufwand   – 100’696   – 70’696   30’000  

Erfolg aus Grundstücken und Bauten   – 49’596   – 19’596   30’000 

Ertrag aus Wertschriften  804’722   736’501   68’221 

Realisierte Kursgewinne   20’774   23’883   – 3’109 

Nicht realisierte Kursgewinne   1’794’947   4’615’619   – 2’820’672 

Kapitalertrag  2’620’443   5’376’003   – 2’755’561 

Aufwand aus Wertschriften   – 132’476  – 126’866   5’610  

Realisierte Kursverluste  – 235’719  – 15’665   220’054  

Nicht realisierte Kursverluste  – 400’345  – 127’297   273’049 

Kapitalaufwand  – 768’541   – 269’827   498’713 

Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen (Wertschwankungen) – 1’264’000    – 2’750’000  – 1’486’000

Total Erfolg aus Kapitalanlagen  538’306   2’336’580  – 1’798’274 

Die Bewertung der Liegenschaft wurde ehemals durch einen externen Fachexperten vorgenommen.  
Nach einer im Jahre 2016 erstmaligen Abwertung und einem stabilen Wert im darauf folgenden Jahr wurden anschliessend 
jährlich rund 4-prozentige Abschreibungen getätigt. Im Berichtsjahr betrug die Abschreibung rund 6 Prozent.
Die Wertschwankungsreserve bezweckt eine Absicherung gegenüber Kursverlusten auf den Anlagevermögen und dient der 
Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts. Der Zielwert wurde gemäss Anlagereglement bei 10 Prozent festgelegt.

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG



31

6. Übrige Angaben

  6.1  Verpfändete Aktiven und  
nicht bilanzierte  
Leasingverbindlichkeiten /  
Mietverbindlichkeiten

Gebundenes Vermögen zu Gunsten der  
Versicherten gemäss Artikel 17 KVAG

31. 12. 2020  31. 12. 2019
CHF 14’319’618  CHF 13’596’307 

Verpfändete Aktiven
Es bestehen wie im Vorjahr keine verpfändeten Aktiven.

Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten
Es bestehen keine Leasingverbindlichkeiten.

Mietverbindlichkeiten
Es bestehen keine Mietverbindlichkeiten.

  6.2  Honorar der Revisionsstelle

Das Revisionshonorar für sämtliche Prüfungen der  
externen Revisionsstelle im Berichtsjahr belief sich auf  
CHF 100’752.

  6.3  Transaktionen mit  
nahestehenden Personen und  
Gesellschaften

Es sind keine Transaktionen mit nahestehenden Personen 
und Gesellschaften bekannt.

  6.4  Eventualforderungen und  
-verbindlichkeiten

Es sind keine Eventualforderungen oder -verbindlichkeiten 
bekannt.

  6.5  Ereignisse nach dem 
Bilanzstichtag

Bis zur Fertigstellung der vorliegenden Jahresrechnung am 
31. März 2021 sind keine Ereignisse bekannt geworden,  
die einen wesentlichen Einfluss auf die Jahresrechnung als  
Ganzes haben könnten.

  6.6  Covid-19 Testkosten

Gemäss Artikel 26 der Covid-19-Verordnung 3 werden die 
Covid-19-Testkosten durch den Bund getragen. Im Jahr 
2020 sind CHF 276’335.50 für Covid-19-Tests beim Bund 
zurückgefordert worden. 
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  Sorgfältig gepflegter Auftritt

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland betreibt das 
Geschäft ohne externe Agenturen und Geschäftsstellen 
und gibt vergleichsweise sehr wenig Geld aus für 
 Werbung. Umso wichtiger ist der gezielte und sorgfältige 
Einsatz der Mittel für den Auftritt am Markt und die 
 Kommunikation mit den Kunden.

  «Flagge zeigen», da wo man uns kennt

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland unterstützt  
vor wiegend die regionalen Vereine ab und zu mit einem 
Inserat und zeigt sich regelmässig in der hiesigen Presse, 
nämlich im Willisauer Boten. Zudem nehmen wir jeweils  
an der Gewerbeausstellung des Gewerbevereins Hinterland 
teil, die alle fünf bis sieben Jahre stattfindet, um den  
guten persönlichen Kontakt mit «unseren Leuten» aufrecht 
zu erhalten. 
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 Ernst & Young AG 
Maagplatz 1 
Postfach 
CH-8010 Zürich 

Telefon +41 58 286 31 11 
Fax +41 58 286 30 04 
www.ey.com/ch 

 

 

 

An die Generalversammlung der Zürich, 22. April 2021 
Krankenkasse Luzerner Hinterland, Zell 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
 Als Revisionsstelle haben wir die auf Seite 12 bis 31 abgebildete Jahresrechnung der Krankenkasse Luzerner Hinterland, 
bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang, für das am 31. Dezember 2020 
abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
 
Verantwortung des Vorstandes 
Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen Vorschriften 
und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines 
internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als 
Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Vorstand für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. 
 
Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere 
Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen 
Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die 
Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.  
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der 
Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen 
Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge 
von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit 
es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst 
zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen 
Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 
Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP 
FER und entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.  

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften  

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die 
Unabhängigkeit (Art. 69b ZGB in Verbindung mit Art. 728 OR und Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit 
nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 
 
In Übereinstimmung mit Art. 69b ZGB in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 
bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstandes ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der 
Jahresrechnung existiert. 
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
Ernst & Young AG 
 Rolf Bächler 
 (Qualified 
 Signature) 

  Pascal Nikles 
 (Qualified 
 Signature) 

 

  Pascal Nikles 
 (Qualified 
 Signature) 

Zugelassener Revisionsexperte  Zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor)   



34  

Vorstandsmitglieder Funktion Wohnort Gewählt seit Gewählt bis    

Stefan Wolf Präsident Oensingen 2014 2021 
 Ressortleiter Marketing  2011

Annelies Bättig-Leuenberger Ressortleiterin Personelles Altbüron 2011 2021

Michelle Iff Aktuarin Grossdietwil 2011 2021

Stefan Renggli Ressortleiter Finanzen Oberkirch 2016 2021

Jonas Willisegger Vorstandsmitglied Luzern 2017 2021

Thomas Ruckstuhl Vorstandsmitglied Buchrain 2017 2021

Die Corporate Governance beinhaltet die Grundsätze der 
organisatorischen und inhaltlichen Strukturen des Unter-
nehmens, anhand deren gesteuert und kontrolliert wird.

Unternehmensstruktur und Zweck
Die Krankenkasse Luzerner Hinterland (KKLH) ist seit 1905 
ein Verein nach schweizerischem Recht (ZGB) mit Sitz in 
6144 Zell. Die KKLH besitzt die Durchführungs bewilligung  
des EDI im Sinne von Artikel 13 KVG zur Durchführung der 
sozialen Krankenversicherung und die Bewilligung der 
FINMA zum Betrieb von Zusatzversicherungen nach VVG. 
Das Tätigkeitsgebiet ist eingeschränkt und umfasst  
die Kantone Luzern, Bern, Solothurn, Aargau, Zürich, Zug, 
Schwyz, Uri, Ob-und Nidwalden. Jede bei der KKLH 
 versicherte Person ist Mitglied des Vereins.
Die Organe gemäss Statuten sind die Generalversammlung, 
der Vorstand, die Geschäftsleitung und die Revisionsstellen. 
Die Statuten wurden an der Generalversammlung vom  
26. Juni 2018 letztmals aktualisiert.

Generalversammlung
Die Generalversammlung der KKLH findet jährlich,  
ordentlicherweise Ende Juni statt. Die Einberufung erfolgt  
durch den Vorstand, unter Bekanntgabe der Geschäfte, 
mindestens zehn Tage vor dem Versammlungstag. 

Vorstand
Funktion: Der Vorstand kann in allen Angelegenheiten 
Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten  

der Generalversammlung zugeteilt sind. Der Vorstand hat 
insbesondere folgende, nicht übertragbare Aufgaben:  
Oberleitung der Unternehmung, Organisationsverant-
wortung und Finanzverantwortung.

Wahl und Amtsdauer: Der Präsident und die Mitglieder  
des Vorstandes werden von der Generalversammlung  
für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt und sind 
 wieder wählbar. Neue Mitglieder innerhalb des vierjährigen  
Turnus werden für den Rest der laufenden Amtsperiode 
gewählt.

Zusammensetzung: Der Vorstand besteht aktuell aus sechs 
Personen. Die Vorstandsmitglieder haben keine exekutive 
Funktionen.

Kompetenzen und Kontrollinstrumente: Im Vorstands-
reglement, dem Geschäftsleitungsreglement und dem 
Funktionendiagramm ist die Zuweisung und Abgrenzung 
von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
zwischen den Organen und den einzelnen Bereichen 
beschrieben, soweit dies nicht bereits durch die anwend-
baren Gesetze sowie die Statuten geregelt ist.

Selbstreflexion
Der Vorstand führt in regelmässigen Abständen eine  
Selbstreflexion in Form eines gegenseitigen Feedbacks  
und der Rollenklärung durch. Bei Handlungsbedarf  
werden die erforderlichen Massnahmen umgesetzt.

CORPORATE GOVERNANCE
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Geschäftsleitung
Die operative Führung der KKLH wird durch die Geschäfts-
leitung wahrgenommen. Sie wird durch den Vorstand 
gewählt und besteht zurzeit aus drei Mitgliedern (siehe 
Tabelle unten).

Kompetenzen und Kontrollinstrumente
Die Statuten delegieren die operative Geschäftsführungs-
kompetenz an die Geschäftsleitung, mit Ausnahme  
der gemäss Gesetz und Statuten einem anderen Organ  
vor behaltenen Aufgaben. Die Geschäftsleitung ist mit der 
 Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des  
Vor standes beauftragt. Die Geschäftsleitung orientiert den 
Vorstand regelmässig über den Geschäftsgang und alle 
wesentlichen Vorkommnisse.

Entschädigungen
Vorstand: Die Entschädigungen sind in einem Reglement 
umschrieben, werden vom Vorstand regelmässig überprüft 
und für die folgende Amtsperiode festgelegt. Im Geschäfts-
jahr 2020 wurden den aktuell sechs Mitgliedern insgesamt 
CHF 41’382.– (Brutto) an Entschädigungen ausgerichtet. 
Die höchste Entschädigung betrug CHF 19’271.– (Brutto). 
Diese Vergütungen bestehen aus einer fixen Pauschale, 
abhängig von Verantwortung und Funktion, sowie einem 
variablen Sitzungsgeld (inkl. Reisespesen). Für den Vorstand 
bestehen keine Bonusprogramme.

Geschäftsleitung: Die Entschädigungen der Geschäfts-
leitung werden im Rahmen des genehmigten Budgets vom 
gewählten Personalausschuss regelmässig überprüft und  
auf dessen Antrag durch den Vorstand jeweils verbindlich  
festgelegt. Für das Geschäftsjahr 2020 erhielten die  
drei Geschäftsleitungsmitglieder von der KKLH insgesamt  
CHF 413’500.– (Brutto) vergütet (inkl. Spesen). Die Vor-
sorgebeiträge für die Mitglieder der Geschäftsleitung 
 beliefen sich auf CHF 38’888.40 (Brutto). Die höchste 
 Entschädigung betrug CHF 171’500.– (Brutto ohne Kinder-

zulage). In dieser Summe enthalten ist die Abgeltung  
inkl. Spesen für den Geschäftsführer. Für die Geschäfts-
leitung bestehen ebenfalls keine Bonusprogramme.

Über das Erreichen der vom Vorstand festgelegten Unter-
nehmens- und operativen Jahresziele rapportiert die 
Geschäftsleitung periodisch an den Vorstandssitzungen  
und dem jährlich erstellten Management-Review. Über  
die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sowie 
das interne Kontrollsystem unterbreitet der QM-Verant-
wortliche dem Vorstand mindestens einmal jährlich Bericht. 
Die Leistungsauszahlungen an die Versicherten werden  
regelmässig stichprobeweise geprüft.

Offenlegung Mandate 
Die Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung 
sind verpflichtet, alle Mandate und Beteiligungen bei  
juristischen Personen jederzeit offenzulegen. Dabei wird 
überprüft, ob Interessenkonflikte bestehen.

Revision
Als externe Revisionsgesellschaft amtet Ernst & Young AG, 
Zürich, seit 2018. Als leitender Revisor ist Herr Rolf Bächler 
tätig. Zur Durchführung der internen Revision wurde  
Balmer Etienne AG, Luzern gewählt mit Herrn Roland  
Furger als zuständiger Revisor.

Aufsicht
Die Aufsicht über die Grund- und Taggeldversicherung 
nach KVG, wird vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)  
ausgeübt. Die Aufsicht über die Zusatzversicherungen, 
 welche dem Privatversicherungsrecht unterliegen, erfolgt 
durch die Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Geschäftsleitungs- Funktion Wohnort Eintritt in die 
mitglieder   Geschäftsleitung

Bruno Peter Vorsitzender der Geschäftsleitung Zell 1. Juli 1992

André Müller Verantwortlicher Vertrieb Nebikon 1. Mai 2014

Sibylle Leuenberger Verantwortliche Leistungen Aarwangen 1. April 2019
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sind. Die Kapitalanlagen entsprechen den Anlagevorschrif-
ten gemäss den Bestimmungen des KVAG und der KVAV.
Finanzierung: Die Prämien müssen so berechnet werden, 
dass die Reserven und Rückstellungen den Versicherungs- 
und Bestandesrisiken entsprechen. Im Bereich KVG müssen 
die Prämien durch das BAG genehmigt werden. Im VVG-
Bereich werden die Prämien im Rahmen der durch die 
FINMA genehmigten Geschäftspläne und aktuariellen 
Berechnungen festgesetzt.

Informationspolitik
Die KKLH publiziert jährlich einen Geschäftsbericht. 
 Weitere Kommunikationsmittel sind die Website  
www.kklh.ch und Unterlagen, welche den Policen oder der 
Einladung zur Generalversammlung beigelegt werden.

Mitarbeitende
Die Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Mitarbeitenden ist der 
KKLH wichtig. In den jährlichen Mitarbeitergesprächen 
werden nebst Leistungs- und Verhaltensbeurteilung auch 
Stärken und Schwächen sowie Potenziale thematisiert.  
Mit einem umfangreichen internen und externen Schulung-
sangebot, der Finanzierung und zeitlichen Freistellung  
für externe Aus- und Weiterbildungen sowie dem internen 
Förderungssystem wird die Arbeitsmarktfähigkeit der  
Mitarbeitenden umfassend unterstützt. 
Dank marktgerechten Löhnen und fortschrittlichen Arbeits-
bedingungen ist es der KKLH bisher gelungen,  kompetente, 
gut ausgebildete und motivierte Mitarbeitende auf dem 
Arbeitsmarkt zu gewinnen bzw. längerfristig zu halten. 
Moderne, freundliche und angenehme Arbeitsplätze, meist 
in kleineren Büroeinheiten, beeinflussen das Betriebsklima 
positiv. Kostenlose Getränke und ein  täglicher Znüni in der 
Cafeteria fördern das persönliche Wohlbefinden.
Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden kompetente 
und freundliche Mitarbeitende zur Seite stellen. Eine  
möglichst hohe Kundenzufriedenheit ist unser Ziel. Mit 
regelmässigen Kundenumfragen prüfen wir die Wirksam-
keit unserer Bemühungen.

Unsere Partner
Die KKLH als typisches KMU muss sich bei etlichen Auf-
gaben stets die Frage stellen: Macht es Sinn, die Aufgabe 
selber zu erledigen oder kauft man die Dienstleistung 
 besser ein? In den Bereichen Verbandsaufgaben, Aktuariat, 
Informatik, Case Management, Vertrauensarzt, Vertrauens-
zahnarzt, Rechtsdienst, Bankgeschäfte und Kommuni kation 
haben wir seit vielen Jahren dieselben bewährten 
Geschäftspartner.

Risikomanagement
Dem Risikomanagement wird grosse Beachtung geschenkt. 
Es bildet einen festen Bestandteil der Jahresplanung der 
KKLH. Das Risikomanagement hat das Ziel, die wesent-
lichen strategischen und operativen Risiken der KKLH zu 
erkennen, zu bewerten und mit geeigneten Massnahmen  
zu reduzieren oder zu beseitigen.
Das Risikomanagement wurde in den letzten beiden Jahren 
stark ausgebaut. Es ist nun zusammen mit dem IKS als 
 integriertes System zu verstehen.

Internes Kontrollsystem (IKS)
Das interne Kontrollsystem der KKLH hat die Aufgabe, 
sämtliche Prozesse auf mögliche Risiken zu überprüfen, die 
in irgendeiner Form zu Falschaussagen in der finanziellen 
Berichterstattung, zu rechtlichen Problemen oder zu 
 eingeschränkter Wirksamkeit der Prozesse führen könnten. 
Die Kontrollen sind normalerweise präventiv, in einigen Fäl-
len nachgelagert. Wo Kontrollen innerhalb des Prozesses 
nicht möglich sind, führt die KKLH die Prüfungen und Kon-
trollen nachgelagert durch.
Ziel ist es, die Risiken kontinuierlich kontrollieren und über-
wachen zu können. Insbesondere sollen dadurch:
– das Unternehmensvermögen geschützt werden
– die wirtschaftliche und ordnungsmässige Geschäfts-

führung unterstützt werden
– die Zuverlässigkeit der finanziellen Berichterstattung 

gewährleistet werden
– die Befolgung von Gesetzen und Vorschriften sicher-

gestellt werden

Finanzen
Die KKLH geht mit dem Abschluss von Versicherungen 
gegenüber ihren Mitgliedern längerfristige Verpflichtungen 
ein. Zur Sicherstellung dieser Verpflichtungen muss die 
KKLH über ausreichende Rückstellungen und genügend 
Eigenkapital verfügen.
Solvenzanforderungen: In den Bereichen KVG und VVG 
werden die benötigten Eigenmittel mittels Swiss Solvency 
Test berechnet, resp. durch den KVG-Solvenztest der  
Krankenversicherer. Der Solvenztest prüft, ob ein Versiche-
rer über genügend Reserven verfügt. Die KKLH erfüllt  
die  Kapitalanforderungen in beiden Bereichen ohne Ein-
schränkungen.
Liquiditäts- und Anlagestrategie: Der Vorstand ist für 
die Liquiditäts- und Anlagestrategie verantwortlich. Die 
 Strategie wurde so gewählt, dass die Kapitalanlagen und 
die Verpflichtungen bezüglich Eigenschaften wie Risiko-
grad, Fristen, Fälligkeiten usw. aufeinander abgestimmt 
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  Aufsichtsbehörde

BAG
Bundesamt für Gesundheit, 3097 Bern

FINMA
Eidgenössische Finanzaufsicht, 3003 Bern

  Branchenverbände

santésuisse Gruppe
Die Schweizer Krankenversicherer, 4500 Solothurn

RVK
Dienstleistungen, 6006 Luzern

  Dienstleistungen

Aktuar
Azenes AG, Even Meier, 6300 Zug

Hausbank
Valiant Bank AG, 3001 Bern 
PostFinance AG, 3030 Bern

Informatik
BBT Software AG, 3920 Zermatt
Balz Informatik AG, 3454 Sumiswald

Managed Care
RVK, 6006 Luzern

Rechtsdienst
Dr. iur. Urs Korner, 6006 Luzern

Rückversicherung
RVK – Verband der kleinen und mittleren  
Krankenversicherer, 6006 Luzern

Vertrauensarzt
Dr. med. Kurt Schweingruber, 3360 Herzogenbuchsee
MedCasePool RVK, 6006 Luzern
CausaMed AG, 6362 Stansstad

Vertrauenszahnarzt
MedCasePool RVK, 6006 Luzern
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Generalversammlung

Vorstand

Geschäftsleitung

Finanzen

Informatik

Buchhaltung

Personal

Vertrieb

QM

Kundendienst

Leistungen

Ambulant

Stationär

Externe Revision

Datenschutzbeauftragte

  Geschäftsleitung

Peter Bruno
Müller André
Leuenberger Sibylle

Mitarbeiterbestand per April 2021: 25
Umgerechnet auf Vollzeitstellen: 16,45

Banz Sonja 
Birrer Doris
Birrer Jana
Brunner Margrit
Distel Melanie
Eggerschwiler Rahel
Egli Rahel
Emmenegger Seline
Frank Sandra 
Geissbühler Yvonne
Gervasi Marco

Hafner Patricia
Hodel Sarah
Hunkeler Michèle
Ineichen Mirjam
Kohler Andrea
Langenstein Helen
Mehr Carina
Müller Severina
Peter Marceline
Peter Marianne
Schärer Jennifer

  Das KKLH-Team

Interne Revision

Vertrauensärztlicher Dienst
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